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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Produktname : ARDEX SPS  
Produktcode : 73125 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Baustoffe 
Spezifikation für den 
industriellen/professionellen Gebrauch 

: Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Estrichverlegung  

Funktions- oder Verwendungskategorie : Baustoffe 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant 
ARDEX Schweiz AG 
Limmatstrasse 
2 
CH-8957 Spreitenbach - Schweiz 
T +41 (0) 43 355 19 19 - F +41 (0) 43 355 19 18 
info@ardex.ch - www.ardex.ch 
E-Mail-Adresse der für das SDB zuständigen sachkundigen Person : gabi.staub@ardex.ch 
 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : 145 
 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 
 

 
 

 
  

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
Dieses Produkt enthält weniger als 1 % alveolengängigen Quarz. 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)  
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Zusätzliche Sätze : Inhalt/Behälter gemäß  lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen 
 
 

 

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 
 
 

   
 

 
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung 
führen 

: Dieses Produkt erfüllt nicht die in Verordnung (EG) 1272/2008 sowie in Richtlinie 67/548/EWG 
definierten Kriterien einer Einstufung als gefährlicher Stoff oder gefährliche Zubereitung. Je 
nach Handhabung und Verwendung (z. B. Schleifen, Trocknen) ist die Bildung luftübertragenen 
alveolengängigen kristallinen Siliziumdioxids möglich. Langandauerndes und/oder intensives 
Einatmen von alveolengängigem kristallinem Siliziumdioxid kann die Staublungenkrankheit 
(Silikose) verursachen. Hauptsymptome der Silikose sind Husten und Atemprobleme/Atemnot. 
Bei unregelmäßiger Exposition gegenüber alveolengängigem kristallinem Siliziumdioxid sollten 
geeignete Schutz- und Überwachungsmaßnahmen vorhanden sein. Die Handhabung des 
Produkts sollte mit besonderer Vorsicht erfolgen, um Staubbildung zu vermeiden. 
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Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemische 
 
 
 

 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid<1% 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am 
Arbeitsplatz gilt 

(CAS-Nr.) 14808-60-7 
(EG-Nr.) 238-878-4 

< 100 Nicht eingestuft 

 
 
 
 

Anmerkungen : Dieses Produkt enthält weniger als 1 % alveolengängigen Quarz. 
  
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Siehe Kapitel 8. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : (Empfohlen). Betroffene Person an die frische Luft bringen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Keine Gefahren, die besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen erfordern. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen 

Augenarzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen : Keine Daten verfügbar. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Bei Umgebungsbrand Löschmittel anpassen an Umgebung. Alle Löschmittel sind geeignet. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Nicht brennbar. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Staubbildung vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 
Notfallmaßnahmen : Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Maßnahmen bei Staub : Staub nicht einatmen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Keine besonderen Anforderungen. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Mechanisch aufnehmen (vorzugsweise durch Staubsaugen oder sanftes Kehren). 
Sonstige Angaben : Entsorgung von Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Staubbildung vermeiden. 
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Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz 
tragen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Hände 
waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Technische Maßnahmen : Staubbildung vermeiden. 
Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

ARDEX SPS  
EU Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz) 
EU IOEL TWA 0.1 mg/m³ (Alveolengängige Fraktion) 
EU Anmerkung (Year of adoption 2003) 

 

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7) 
EU Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz) 
EU IOEL TWA 0.1 mg/m³ (Alveolengängige Fraktion) 
EU Anmerkung (Year of adoption 2003) 
Schweiz Lokale Bezeichnung Dioxyde de silicium cristallisé [Quartz, Cristobalite, 

Tridymite] / Siliciumdioxid, kristallin [Quarz, Tridymit, 
Cristobalit] 

Schweiz MAK (OEL TWA) [1] 0.15 mg/m³ (a) 
Schweiz Anmerkung HSE, NIOSH, OSHA 

 

 
 
 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Bei Staubbildung: Staubmaske. 
 

Materialien für Schutzkleidung: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
 

Handschutz: 

Keine besonderen Anforderungen. Hautschutzmittel benutzen. Hände waschen vor den Pausen und nach der Arbeit 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille mit Seitenschutz 
 
 

Haut- und Körperschutz: 

Keine besonderen Anforderungen 
  

Atemschutz: 

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen 
  

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Fest 

  

Aussehen : Körniges Pulver. 
Farbe : Gelb. Grau. Weiß. Verschiedene. 

  

Geruch : Geruchlos. 
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Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : 5 – 8 (40 %, 20 °C) 
  

pH Lösung : 5 – 8 400g/l Wasser bei 20°C 
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : > 1710 °C 
  

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Nicht anwendbar 
  

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten in der Literatur vorhanden 
  

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar. 
  

Dampfdruck : < 0.1 hPa (20 °C) 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht anwendbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Dichte : 2.65 g/cm³ 
Löslichkeit : Unlöslich. 

Wasser: unlöslich 
  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 
  

Viskosität, dynamisch : Nicht anwendbar (Feststoff) 
  

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 
VOC-Gehalt : Nicht anwendbar (anorganisch) 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
 
Stabil unter Normalbedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Nicht relevant. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Nicht relevant. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität : Nicht eingestuft 
 

 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 5 – 8 (40 %, 20 °C) 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 5 – 8 (40 %, 20 °C) 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

ARDEX SPS  
Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

  
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als umweltgefährlich eingestuft. 
Ökologie - Luft : Keine Aufführung in der Liste der fluorierten Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 517/2014). 

Nicht als gefährlich für die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009). 
Ökologie - Wasser : Nicht wassergefährdend (Oberflächengewässer). 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
ARDEX SPS  
Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar. 
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) Nicht anwendbar (anorganisch) 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Nicht anwendbar (anorganisch) 
ThSB Nicht anwendbar (anorganisch) 

 

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7) 
Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar. 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Nicht anwendbar (anorganisch) 
ThSB Nicht anwendbar (anorganisch) 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
ARDEX SPS  
Bioakkumulationspotenzial Angaben zur Bioakkumulation nicht vorhanden. 

 

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7) 
Bioakkumulationspotenzial Angaben zur Bioakkumulation nicht vorhanden. 

 

12.4. Mobilität im Boden 
ARDEX SPS  
Oberflächenspannung Keine Daten in der Literatur vorhanden 
Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden. 

 

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7) 
Oberflächenspannung Keine Daten in der Literatur vorhanden 
Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden. 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
ARDEX SPS  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

Komponente  
Quarz, Konz alveolengängiges kristallines 
Siliziumdioxid<1% (14808-60-7) 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Inhalt/Behälter gemäß  lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Staubbildung vermeiden. Verpackungen restentleeren. Ungereinigte, entleerte Behälter wie 
volle handhaben. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. UN-Nummer 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
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ADR IMDG IATA ADN RID 
     
14.3. Transportgefahrenklassen 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
14.4. Verpackungsgruppe 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
14.5. Umweltgefahren 
Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Nicht geregelt 

- Seeschiffstransport 
  

Nicht geregelt 

- Lufttransport 
  

Nicht geregelt 

- Binnenschiffstransport 
  

Nicht geregelt 

- Bahntransport 
  

Nicht geregelt 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

 

   
VOC-Gehalt : Nicht anwendbar (anorganisch) 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

Abkürzungen und Akronyme: 
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
ATE Schätzwert der akuten Toxizität 
BKF Biokonzentrationsfaktor 
BLV Biologischer Grenzwert 
BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 
COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 
DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 
DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 
EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 
EC50 Mittlere effektive Konzentration 
EN Europäische Norm 
IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 
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IATA Verband für den internationalen Lufttransport 
IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 
LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 
LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 
NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 
NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 
NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
OEL Arbeitsplatzgrenzwert 
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 
RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 
SDB Sicherheitsdatenblatt 
STP Kläranlage 
ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 
TLM Median Toleranzgrenze 
VOC Flüchtige organische Verbindungen 
CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 
N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 
vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 
 

 

 
 
 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


